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Ergänzungsblatt zum Buch 

Kärntner Jagdgesetz 2000
2. Auflage

Die Änderungen sind unterlegt

Der Novellenspiegel des Kärntner Jagdgesetzes ist zu ergänzen:

LGBl. Nr. 49/2018

§ 23 Abs. 1 Z 2 lit. g wurde aufgehoben.

§ 61b Abs. 3 Z 1 hat zu lauten:
1. von anderem Wild als Rot-, Muffel- und Damwild mit anderem Futter als

Raufutter und


